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Norm

MedKF-TG 2012 §2 Abs1;

MedKF-TG 2012 §5 Abs2;

VStG §45 Abs1 Z4;

1. VStG § 45 heute

2. VStG § 45 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. VStG § 45 gültig von 01.07.2013 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

4. VStG § 45 gültig von 01.02.1991 bis 30.06.2013

Rechtssatz

Die Überlegungen des VwGH im E vom 24. März 2015, Ra 2015/03/0006, die sich auf den Tatbestand der

oBensichtlichen Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit einer Bekanntgabe nach § 2 Abs 1 MedKF-TG 2012 bezogen, sind

auf den Tatbestand der schlichten Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit einer Bekanntgabe, die aus Anlass der

Mitteilung des Rechnungshofes von der KommAustria festgestellt wird, nicht übertragbar. Nach dem Zweck des

MedKF-TG 2012 lässt es sich rechtfertigen, dass die Strafbarkeit in den zuletzt genannten Fällen - bei Vorsatz oder

Fahrlässigkeit - auch dann gegeben ist, wenn den Verantwortlichen des betroBenen Rechtsträgers zuvor von der

KommAustria keine Möglichkeit gegeben worden ist, die Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der Bekanntgabe zu

korrigieren. In Fällen, in denen die festgestellte (schlichte) Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit allerdings so minimal

ist, dass der beanstandete Fehler dem Zweck der OBenlegung der GeldFüsse im Wesentlichen nicht zuwiderläuft und

das Verschulden gering ist, steht die Möglichkeit der Einstellung eines Verwaltungsstrafverfahrens nach § 45 Abs 1 Z 4

VStG (allenfalls auch die Erteilung einer Ermahnung nach § 45 Abs 1 letzter Satz VStG) oBen.Die Überlegungen des

VwGH im E vom 24. März 2015, Ra 2015/03/0006, die sich auf den Tatbestand der oBensichtlichen Unvollständigkeit

oder Unrichtigkeit einer Bekanntgabe nach Paragraph 2, Absatz eins, MedKF-TG 2012 bezogen, sind auf den

Tatbestand der schlichten Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit einer Bekanntgabe, die aus Anlass der Mitteilung des

Rechnungshofes von der KommAustria festgestellt wird, nicht übertragbar. Nach dem Zweck des MedKF-TG 2012 lässt

es sich rechtfertigen, dass die Strafbarkeit in den zuletzt genannten Fällen - bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit - auch dann

gegeben ist, wenn den Verantwortlichen des betroBenen Rechtsträgers zuvor von der KommAustria keine Möglichkeit

gegeben worden ist, die Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der Bekanntgabe zu korrigieren. In Fällen, in denen die

festgestellte (schlichte) Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit allerdings so minimal ist, dass der beanstandete Fehler

dem Zweck der OBenlegung der GeldFüsse im Wesentlichen nicht zuwiderläuft und das Verschulden gering ist, steht

die Möglichkeit der Einstellung eines Verwaltungsstrafverfahrens nach Paragraph 45, Absatz eins, ZiBer 4, VStG

(allenfalls auch die Erteilung einer Ermahnung nach Paragraph 45, Absatz eins, letzter Satz VStG) offen.
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